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810 NAEG Schluf3- und
Ubergangsbestimmungen

NAEG - Namensanderungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2023

1. (1)Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes verlieren folgende Rechtsvorschriften, soweit sie zu diesem
Zeitpunkt noch in Geltung gestanden sind, ihre Wirksamkeit:

1. 1.die Verordnung Uiber die Einfiihrung von namensrechtlichen Vorschriften im Lande Osterreich und in den
sudetendeutschen Gebieten vom 24. Janner 1939, deutsches RGBI. | S 81;

2. 2.das Gesetz Uiber die Anderung von Familiennamen und Vornamen vom 5. Jdnner 1938, deutsches RGBI. 1 S
9

3. 3.die Erste Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes iiber die Anderung von Familiennamen und
Vornamen vom 7. Janner 1938, deutsches RGBI. IS 12.

2. (2)Verfahren, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingeleitet wurden, sind nach den in Abs. 1
angefuhrten Rechtsvorschriften fortzusetzen.

3. (2a)Verfahren, die vor dem 1. Mai 1995 eingeleitet worden sind, sind nur auf Antrag des Antragstellers und der
Personen, auf die sich die Wirkung der Namensanderung erstreckt, nach den bisher geltenden Vorschriften
fortzufihren.

4. (3)zZwischenstaatliche Ubereinkommen auf dem Gebiet des Namensrechts werden durch dieses Bundesgesetz
nicht berthrt.

In Kraft seit 01.05.1995 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 10 NAEG Schluß- und Übergangsbestimmungen
	NAEG - Namensänderungsgesetz


